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Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Mediengesetzes und des Ausführungsgesetzes 

Medienstaatsverträge (Drs. 19/2590)

- Zweite Lesung -

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsregie-

rung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Ich darf Sie bitten, 

wieder Platz zu nehmen. Dann eröffne ich hiermit die Aussprache. – Erster Redner ist 

für die CSU-Fraktion Herr Kollege Benjamin Miskowitsch. Herr Abgeordneter, Sie 

haben das Wort.

Benjamin Miskowitsch (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Dieses Mal ohne 

ChatGPT, versprochen. Wir beraten heute über die geplante Änderung des Baye-

rischen Mediengesetzes. Die Beratung dieses Gesetzes ist für mich kein gewöhnlicher 

Tagesordnungspunkt. Es ist ein Fundament für die Zukunft der Medienlandschaft in 

Bayern, für die Stärkung der Meinungsvielfalt und für die demokratische Willensbil-

dung in unserem Freistaat.

Die Anpassungen, die wir heute beschließen sollen, sind daher nicht nur technische 

Anpassungen. Sie sind ein klares Signal: Bayern setzt auf Vielfalt, Innovation und Sta-

bilität in der Medienpolitik. Lassen Sie uns einen Moment innehalten und uns die Be-

deutung unserer Medienlandschaft vor Augen führen: Ob Printmedien, Fernsehen, 

Hörfunk oder digitale Plattformen, Bayern ist stolz auf seine reichhaltige und unabhän-

gige Medienlandschaft. Sie ist ein Spiegel unserer Kultur und unserer Werte. Sie ver-

bindet Menschen, informiert zuverlässig und ist ein unverzichtbarer Teil unseres ge-

sellschaftlichen Zusammenhalts. Doch diese Medienlandschaft steht unter Druck. Die 

Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren.Streaming-

dienste, soziale Netzwerke und neue audiovisuelle Formate haben das Medienverhal-

ten revolutioniert. Hinzu kommen wirtschaftliche Herausforderungen, verschärft durch 
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Krisen wie die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg. Insbesondere private Anbie-

ter kämpfen mit sinkenden Werbeeinnahmen und steigenden Kosten.

Vor diesem Hintergrund ist das vorliegende Gesetz ein wichtiger Schritt, um die Medi-

enlandschaft in Bayern zu stabilisieren und zukunftsfähig zu machen. Lassen Sie mich 

die zentralen Punkte herausarbeiten:

Erstens: die regionalen Fensterprogramme. Diese Programme sind das Herzstück re-

gionaler Berichterstattung. Sie zeigen uns, was in unserer unmittelbaren Umgebung 

geschieht, ob politische Entwicklungen, kulturelle Highlights oder wirtschaftliche The-

men. Der Gesetzentwurf stellt sicher, dass diese Programme auch weiterhin von den 

beiden reichweitenstärksten Fernsehvollprogrammen ausgestrahlt werden. Gleichzei-

tig wird die Verpflichtung präzisiert, dass die beiden Sender unterschiedlichen Unter-

nehmen angehören müssen, um eine breite Vielfalt zu garantieren. In einer Zeit, in der 

viele Menschen Medien eher national oder international konsumieren, sind solche re-

gionalen Inhalte unverzichtbar. Sie verbinden uns mit unserer Heimat, stärken das Ge-

meinschaftsgefühl und tragen zur Identität Bayerns bei.

Zweitens: die Zukunft des Hörfunks. Hier wird oft unterschätzt, welche Bedeutung 

Radio nach wie vor hat: Es ist eines der zugänglichsten Medien überhaupt, spontan 

verfügbar, leicht zu bedienen und für viele Menschen ein täglicher Begleiter. Doch der 

Hörfunk steht vor einem Umbruch. Die UKW-Frequenzen laufen aus, und der Umstieg 

auf digitale Übertragungswege wie DAB+ ist unvermeidlich. Der Gesetzentwurf bringt 

da aber Klarheit. Das Ende der UKW-Verbreitung soll nicht überstürzt erfolgen, son-

dern bleibt eine Entscheidung des Gesetzgebers. Das schafft Planungssicherheit für 

die privaten Hörfunkanbieter, die weiterhin auf Werbeeinnahmen aus ihren UKW-An-

geboten angewiesen sind. Dieser ausgewogene Ansatz erlaubt es, die Digitalisierung 

im Hörfunkbereich voranzutreiben, ohne die wirtschaftliche Grundlage der Anbieter zu 

gefährden; denn wir dürfen nicht einen Verlust der Vielfalt im Radiobereich riskieren, 

die gerade in Bayern mit seinen zahlreichen regionalen Sendern eine unvergleichliche 

Stärke hat.
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Drittens: die Förderung des Lokalfernsehens. Hier ist Bayern ein Vorbild für ganz 

Deutschland. Kein anderes Bundesland verfügt über eine so vielfältige Landschaft an 

lokalen und regionalen Fernsehanbietern. Diese Programme liefern täglich Nachrich-

ten und Geschichten aus allen Teilen Bayerns. Sie berichten über das Geschehen vor 

Ort, das sonst oft unbemerkt bliebe. Doch Lokalfernsehen ist teuer. Die begrenzten re-

gionalen Werbemärkte decken oft nicht die Kosten. Deshalb ist es richtig, die beste-

hende Förderung fortzusetzen. Der Gesetzentwurf verlängert die Rechtsgrundlage, 

damit diese wichtigen Angebote auch in Zukunft bestehen bleiben können.

(Beifall bei der CSU)

Diese Unterstützung ist keine Subvention, sondern eine Investition in den gesellschaft-

lichen Zusammenhalt und die mediale Vielfalt.

Lassen Sie uns schließlich einen Blick auf die rechtlichen Anpassungen werfen. Der 

Digital Services Act der EU und das Digitale-Dienste-Gesetz des Bundes setzen neue 

Maßstäbe für die Regulierung digitaler Plattformen. Bayern übernimmt hier Verantwor-

tung, indem wir die Zuständigkeiten klar regeln und unsere Landesmedienanstalt stär-

ken. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien wird als wichtige Akteurin im Be-

reich des Jugendmedienschutzes und der digitalen Dienste bestätigt. Sie wird 

sicherstellen, dass die neuen Regeln effektiv umgesetzt werden. Dies ist ein wichtiger 

Schritt, um die Medienaufsicht auch im digitalen Raum zu gewährleisten und den 

Schutz von Kindern und Jugendlichen zu stärken.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, Medien sind nicht 

nur ein Wirtschaftsfaktor. Sie sind auch ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Sie 

schaffen Transparenz, decken Missstände auf und bieten eine Plattform für den öffent-

lichen Diskurs. Gerade in Bayern, wo Tradition und Fortschritt Hand in Hand gehen, 

haben Medien eine besondere Bedeutung. Sie erzählen unsere Geschichten, bewah-

ren unsere Identität und helfen uns, in einer immer komplexeren Welt den Überblick zu 

behalten. Das vorliegende Gesetz trägt dieser Bedeutung Rechnung. Es verbindet 
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Tradition mit Innovation, sichert die Vielfalt und stärkt die Unabhängigkeit der Medien. 

Ich lade Sie alle ein, dieses Gesetz mit breiter Mehrheit zu unterstützen. Gemeinsam 

senden wir damit ein starkes Signal: Bayern bleibt ein Land der Medienvielfalt, der In-

novation und der Meinungsfreiheit.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Kollege. – Bevor wir 

zum nächsten Redebeitrag kommen, gebe ich die Ergebnisse der namentlichen Ab-

stimmungen bekannt, zunächst zum Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion betreffend 

"Kein Rückschritt in der Energiepolitik: Bremsen für Erneuerbare lösen und Industrie 

entlasten statt realitätsfremder Atom-Nostalgie!", Drucksache 19/4115. Mit Ja haben 

37 Abgeordnete gestimmt, mit Nein haben 120 Abgeordnete gestimmt. Stimmenthal-

tungen gab es keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

(Anna Rasehorn (SPD): Das ist schade!)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Das Ergebnis des nachgezogenen Dringlich-

keitsantrags der AfD-Fraktion betreffend "Energiepolitische Geisterfahrt beenden – Ja 

zur sicheren, günstigen und umweltfreundlichen Kernkraft!", Drucksache 19/4146: Mit 

Ja haben 25 Abgeordnete gestimmt, mit Nein haben 133 Abgeordnete gestimmt. 

Stimmenthaltungen gab es keine. Damit ist auch dieser Dringlichkeitsantrag abge-

lehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Das Ergebnis des nachgezogenen Dringlichkeitsantrags der Fraktionen CSU und 

FREIE WÄHLER betreffend "Vernunft statt Ideologie – für eine Energiepolitik für Un-

ternehmen und Verbraucher" auf Drucksache 19/4147: Mit Ja haben 96 Abgeordnete 

gestimmt, mit Nein haben 39 Abgeordnete gestimmt. Stimmenthaltungen: 25 Abgeord-

nete. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag angenommen.
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(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Nächster Redner ist nun für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Florian Köhler. Herr Ab-

geordneter, Sie haben das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Florian Köhler (AfD): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und 

Herren! Der Gesetzentwurf sieht wieder einmal einige Anpassungen an EU-Vorgaben 

vor. Landesrecht wird an den Zensurakt, also an den Digital Services Act und an das 

deutsche Digitale-Dienste-Gesetz angepasst. Die EU-Zensurvorgaben lehnen wir 

selbstverständlich ab. Das vorab.

Es ist aber unbestreitbar, dass die Medienlandschaft in Bayern unter Wettbewerbs-

druck steht, vor allem durch veränderte Nutzergewohnheiten. Natürlich hat auch die 

Medienlandschaft in Bayern noch an den Folgen der Corona-Krise zu knabbern und 

auch an den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs.

Aber heiße Eisen werden in dem Gesetzentwurf wesentlich nicht angepackt. Der Ge-

setzentwurf versucht, die Unsicherheiten für private Hörfunkanbieter bei den UKW-

Frequenzen mit einem Gesetzesvorbehalt auszuräumen; denn der Privatfunk in Bay-

ern muss auch weiterhin zwei Netze finanzieren, UKW und DAB+.

Das wird aber noch eine ganze Weile so bleiben. Es ist halt einfach so: Es gibt mehr 

UKW-Hörer als DAB+-Hörer. Der alte, analoge Hörfunk ist nicht nur gut in Katastro-

phenfällen; denn der Stromverbrauch beim UKW-Betrieb ist in der Regel niedriger, 

was bei einem Stromausfall ein wichtiges Kriterium sein könnte. Der alte, analoge Hör-

funk ist auch noch die Haupteinnahmequelle und der Reichweitengarant, mit dem 

sämtliche digitale Investitionen, sei es über das Internet oder über Podcasts, refinan-

ziert werden.Die Staatsregierung kündigt im Entwurf auch das Ende der Veranstaltung 

bzw. von UKW an, sollte die Landeszentrale irgendwann zu diesem Ergebnis kom-

men. Das wäre bedauerlich.
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Die BLM erteilt nicht nur die Sendelizenzen für die Sender; wegen des bayerischen 

Privatfunkverbots fungiert die BLM auch als Träger der Programme. Abgesehen 

davon: Die Förderung des Regionalfernsehens war ja in aller Munde bei denjenigen, 

die sich mit dem Gesetzentwurf beschäftigt haben.

Lokal-TV ist richtig und wichtig, insbesondere für die verschiedenen Bezirke und auf-

grund der regionalen Unterschiede in Bayern. Wir haben uns erst kürzlich auf einer 

Tagung der medienpolitischen Sprecher der AfD-Fraktionen darauf geeinigt, dass die 

Medienvielfalt für die Meinungsbildung wichtig ist. Das gilt nicht nur für die öffentlich-

rechtlichen, sondern und vor allem auch für freie alternative und eben auch lokale Me-

dien.

Uns stimmt schon bedenklich, dass selbst der Rechnungshof Zweifel an der Vergabe 

der Zuschüsse hat. Der Bayerische Oberste Rechnungshof hat festgestellt, dass es 

teilweise keine sauberen Dokumentationen gibt. Die BLM finanziert die Zuschüsse 

nicht nur aus dem eigenen Gebührenaufkommen, sondern auch aus Steuergeld, das 

der Freistaat dafür zuschießt. Das sind jährlich knapp 12 Millionen Euro.

Was macht die Staatsregierung, nachdem der Rechnungshof die Kritik vorgetragen 

hat? – Nichts! Die Staatsregierung verweist die Sache an die BLM zurück. Die BLM 

hat nach dem Bericht des Rechnungshofs nicht einmal eine eigene interne Revision; 

sie überlässt alles externen Beratern. Grundsätzlich gilt auch hier: Eigentlich müsste 

die BLM zukünftig genauso der parlamentarischen Kontrolle unterliegen und rechen-

schaftspflichtig sein. Auch deshalb können wir dem Gesetzentwurf nicht in allen Teilen 

folgen;

(Beifall bei der AfD)

denn die Zustände, die der Rechnungshof bemängelt, bestehen ja nicht erst seit ges-

tern.
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Zu den jüngsten Verfehlungen der BLM, den aufgeblähten Strukturen, den überhöhten 

BLM-Gehältern – nur am Rande: der BLM-Präsident hatte 2019 ein Einstiegsgehalt 

von 162.000 Euro gehabt, also mehr als beispielsweise ein Landtagsabgeordneter, um 

das einmal ins Verhältnis zu setzen – und einem wachsenden Verwaltungsapparat, ist 

von der Staatsregierung betreffend Kontrolle oder dergleichen bisher leider nichts ge-

kommen.

Vor allem hier bräuchte es eine klare Reform. Mit der Tatsache, dass die BLM nach 

dem DSA die Aufsicht hat, macht man den Bock zum Gärtner; denn die BLM wollte 

doch einen verstärkten Einsatz gegen Extremismus. Was ist denn mit Linksradikalen, 

die geltende Gesetze unterlaufen? Das linke Radio Lora strahlte am 22. Oktober die-

ses Jahres eine Sendung aus, wie man Geflüchteten helfen kann, die Bezahlkarte zu 

umgehen. Darin wurde der Tatplan beschrieben, dass man die angeblichen Flüchtlin-

ge in verschiedenen Läden und Discountern Gutscheine kaufen lässt und diese dann 

zum Beispiel in München an fünf Tauschstellen gegen Bargeld eintauschen kann. Die 

Konsequenzen: auch hier keine.

Die heißen Eisen werden in diesem Gesetzentwurf leider nicht angefasst. Deswegen 

müssen wir uns bei der Abstimmung über diesen Gesetzentwurf, auch wenn er einige 

positive Aspekte hat, leider enthalten.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Abgeordneter. – Ich gebe 

nun noch bekannt, dass die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Tagesord-

nungspunkt 9, Dringlichkeitsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betref-

fend "Erdgasförderung nicht länger subventionieren: Befreiung von der Förderabgabe 

bei Erdgas beenden" auf Drucksache 19/3346, namentliche Abstimmung beantragt 

hat.

Dann kommen wir zum nächsten Redner: Herr Kollege Rainer Ludwig für die FREI-

EN WÄHLER. Sie haben das Wort.
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Rainer Ludwig (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, Kolleginnen und 

Kollegen, meine Damen und Herren! Mit Inkrafttreten des Fünften Medienänderungss-

taatsvertrags wurden zahlreichen Veränderungen für die deutsche Medienlandschaft 

vorangebracht. Infolgedessen werden natürlich auch im bayerischen Medienrecht ent-

sprechende Anpassungen notwendig.

Allen voran sieht der Staatsvertrag die Modifikation der sogenannten Regionalfenster-

verpflichtung vor. Ich kenne das aus eigener Erfahrung heraus aus Oberfranken. Die 

Stationen greifen hier lokale Themen auf. Sie begegnen den Menschen direkt vor Ort 

verlässlich, authentisch und bürgernah und setzen wirtschaftlich, politisch, sozial und 

kulturell Akzente. Deshalb verpflichtet der Medienstaatsvertrag die beiden reichwei-

tenstärksten Sender dazu, sogenannte Regionalfenster zur Verfügung zu stellen. Der 

Freistaat wird diese Verpflichtung nun im Bayerischen Mediengesetz in Artikel 3 Ab-

satz 3 präzisieren, und das ist auch gut so.

Um die Unterstützung von Lokal-TV darüber hinaus auch weiter kontinuierlich zu ge-

währleisten, wird die Rechtsgrundlage für diese Förderung nach Artikel 23 des Medi-

engesetzes fortgesetzt, und zwar unverändert für voraussichtlich vier Jahre bis De-

zember 2028. Wir begrüßen diesen Schritt ausdrücklich, nachdem ja ursprünglich der 

Förderzeitraum wegen eines ORH-Berichtes nur bis 30. Juni 2026 geplant war.

Meine Damen und Herren, des Weiteren werden wichtige fachliche Anpassungen un-

seres Medienrechtes auch im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vorgenommen. Sie 

umfassen die Vorgaben für digitale Dienste der EU, den Digital Services Act, sowie 

das Digitale-Dienste-Gesetz des Bundes. Das EU-Gesetz verpflichtet soziale Netzwer-

ke zu einem verantwortungsvollen Umgang mit von ihnen verbreiteten Inhalten, um 

künftig Fake News effektiver zu überwachen und damit auch irreführende Informatio-

nen oder Hassreden im Netz zu minimieren. Gestärkt durch diesen bedeutenden 

Schritt ist hierfür unsere Landeszentrale für neue Medien in Bayern zuständig. Ich darf 

an sie ausdrücklich ein großes Dankeschön richten.
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Ich komme zu einem letzten, aber sehr wesentlichen Punkt, meine Damen und Her-

ren. Unsere privaten Sender sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres täglichen 

Lebens, stehen aber auch unter einem erheblichen Druck. Ein dynamisch zunehmen-

der Wettbewerb, neue Audio-Angebote, ein verändertes Nutzungsverhalten und stei-

gende Kosten sorgen für schwierige, für stets herausfordernde Rahmenbedingungen. 

In den vergangenen Monaten gab es daher insbesondere über die 2025 auslaufende 

UKW-Zuweisung teils heftige, teils kontroverse Diskussionen. Viele Sender sind ver-

unsichert und besorgt über die Zukunft ihrer Verbreitungswege. Gerade davon aber 

hängen Reichweiten und auch potenzielle Werbeeinnahmen ab.

In meiner Funktion als Medienrat der BLM ist es für mich deshalb essenziell, den An-

bietern Planungs- und Investitionssicherheit zu bieten, um den Transformationspro-

zess auch wirtschaftlich tragfähig zu gewährleisten. Mit ihrer Audiostrategie hat die 

BLM einen flexiblen Weg mit gebotener Staatsferne für die weitere Verbreitung von 

Hörfunkprogrammen über UKW oder DAB+ bis 2035 vorgezeichnet. Ich meine, das ist 

ein fundiertes, ein marktorientiertes Anreizkonzept zur Digitalisierung des Hörfunks. 

Darum haben wir auch intensiv gerungen.

Der langfristige Zeithorizont des Umstiegs stellt meines Erachtens eine vernünftige 

Balance dar. Er wird jetzt mit dem neuen Artikel 27 Absatz 1 auch gesetzlich flankiert. 

Mit dem Gesetzesvorbehalt in Artikel 3 Absatz 2 wird auch die Streichung bislang ge-

nutzter technischer Verbreitungswege gesetzlich verankert.

Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen: Die neuen Regelungen ermöglichen 

summa summarum den gezielten Wandel hin zu einer modernen, digitalisierten und 

zukunftssicheren Medienlandschaft. Damit soll auch künftig die Akzeptanz in der Be-

völkerung garantiert werden. Unsere systemrelevanten Medien mit ihrer Vielfalt behal-

ten so ihre zentrale Bedeutung für unsere Gesellschaft und sind eine wichtige, eine 

stabilisierende Grundlage und ein Garant für Meinungsbildung, Meinungsvielfalt und 

Meinungsfreiheit. Lokaler und bürgernaher Journalismus bleibt somit – das möchte ich 

an dieser Stelle hier im Hohen Hause mit Nachdruck unterstreichen – ein essenzieller 
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Anker für unsere Demokratie.In diesem Sinne stimmen wir, wie auch schon in der Ers-

ten Lesung, dem Gesetzentwurf zu.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank, Herr Kollege. – Nächste Rednerin ist 

Frau Kollegin Sanne Kurz für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Sanne Kurz (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

Wir haben schon mehrfach, im Ausschuss und im Plenum, über diesen Gesetzentwurf 

diskutiert. Er regelt viele wichtige Dinge, hinter denen auch die GRÜNEN stehen, aber 

es gibt ein paar Punkte, die weiterhin kritisch zu bewerten sind. Wir finden es gut, dass 

zum Beispiel die Planungssicherheit mit einer Erweiterung von 18 Monaten auf jetzt 

wieder vier Jahre doch noch einen Sprung gemacht hat, doch noch hier im Gesetz ge-

landet ist. Ich glaube, das ist unserer gemeinsamen Arbeit als Parlament zu verdan-

ken, dass wir hier die Kurve gekriegt haben.

Lassen Sie mich aber auch ein paar Punkte nennen, die wir GRÜNE weiterhin kritisch 

beurteilen:

Die Staatsferne sollte man ernst nehmen. Der Medienrat hat mit der Audiostrategie 

und dem Lokal-TV-Konzept ganz wichtige, zukunftsweisende Papiere erarbeitet, und 

es ist gut, dass der Medienrat das gemacht hat, denn in dem Medienrat sitzt nur ein 

Drittel staatsnaher Vertreterinnen und Vertreter. Zwei Drittel sind Menschen aus Sport-

vereinen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Kirchen, Leute aus der Zivilge-

sellschaft, fern vom Staat, fern von der Politik, die hier mitverhandelt haben.

Warum nenne ich das? – Weil in dieser Audiostrategie – deshalb wundert mich Ihre 

Einlassung ein bisschen, Kollege Ludwig – eigentlich schon explizit festgelegt war, wie 

man mit Verbreitungswegen umgehen kann, wie es eine gute Lösung für alle geben 

kann. Wir sind der Meinung, dass mit dem Gesetzesvorbehalt hier der Bayerischen 

Landeszentrale für neue Medien Kompetenzen entzogen werden. Es geht ja beim Ver-
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breitungsweg nicht nur um den privaten, sondern auch um den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk mit seinem vielfältigen Angebot. Wenn man da nicht mehr auf Augenhöhe 

verhandeln kann, weil es einen Gesetzesvorbehalt gibt, dann haben wir ein Problem.

Außerdem war im Lokal-TV-Konzept ganz klar festgelegt, dass man Online-Angebote 

auch fördern solle. Ja, es gibt seit vier Jahren – wie die Staatskanzlei auch im Aus-

schuss erklärt hat – von der BLM Angebote auf Plattformen, die gefördert werden. 

Aber die Angebote der Medienunternehmen, der Anbieterinnen und Anbieter von viel-

fältigen Medien hier in Bayern, sind eben noch nicht förderfähig, wenn sie online sind. 

Das ist etwas, was wirklich nicht mehr zukunftsweisend ist. Einfach darauf hinzuwei-

sen, dass wir das ja mit der nächsten Novelle regeln könnten, ist zu kurz gesprungen, 

liebe Damen und Herren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die BLM fördert viel: Programmqualität, Medienkompetenz, technische Infrastruktur, 

Aus- und Fortbildung, Initiativen gegen Hass im Netz – auch auf unsere grüne Initiati-

ve hin –, Standort und Innovation. Zum Vergleich will ich aber mal in andere euro-

päische Länder schauen: In Schweden zum Beispiel ist die Staatsferne sehr gut in 

einem Fonds aufgehängt. Ohne Eingriffe der schwedischen Regierung oder des 

schwedischen Parlaments gibt es 13,2 Millionen Euro pro Jahr für die Programmquali-

tät-Förderung von 140 Medien. 14,5 Millionen Euro pro Jahr gibt es für die Infrastruk-

tur und 42,3 Millionen Euro für die Transformation der Medien, eben um junges Publi-

kum auch online, auch über Apps, auch auf Drittplattformen zu erreichen. Bayern gibt 

dafür 12 Millionen Euro aus. Aber es gibt viel zu tun, woran wir arbeiten müssen.

Der Grundsatz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist in den Programm-

grundsätzen, zum Beispiel in Artikel 5, aktuell noch nicht enthalten. Stattdessen sind 

Dinge enthalten wie die Achtung von Ehe und Familie.

(Florian Köhler (AfD): Das ist ja ein Skandal!)
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Wir finden, der Grundsatz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung könnte 

dort auch Platz finden.

Wir müssen außerdem weiter intensiv daran arbeiten, wie die Staatsferne und die Un-

abhängigkeit von einem Staatshaushalt gesichert werden können. Ich weiß, in Bayern 

geht man davon aus, dass sich hier sehr selten die Regierungsmehrheiten ändern. 

Aber was machen wir denn, wenn hier auf einmal autoritäre Parteien das Ruder über-

nehmen sollten, Einfluss gewinnen sollten, Sperrminoritäten haben und auf einmal

(Zuruf von der AfD)

– da kommen hier von rechts natürlich Zwischenrufe – diese Förderung aus dem 

Staatshaushalt nehmen, wie sie es schon für die Kultur fordern, wie sie es für die Kre-

ativwirtschaft fordern, wie sie es für die Filmbranche fordern, dort überall die Mittel auf 

null zu kürzen? Wie sieht es denn dann mit unserem Lokal-Rundfunk aus?

Planbar, langfristig und solide aufstellen, insbesondere Staatsferne stärken – so stel-

len wir uns eine Förderung vor. Aber viel Gutes ist dabei. Deshalb werden wir uns 

diesmal enthalten. Vielleicht können wir beim nächsten Mal mit Ja stimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Nächste Rednerin 

ist Frau Kollegin Martina Fehlner von der SPD-Fraktion.

Martina Fehlner (SPD): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Im vorliegenden Gesetzentwurf der Staatsregierung geht es um die Änderung 

des Bayerischen Mediengesetzes und des Ausführungsgesetzes Medienstaatsverträ-

ge mit den erforderlichen Anpassungen im nationalen Recht. Heute steht die Zweite 

Lesung auf der Tagesordnung. Am 10. Oktober wurde der Gesetzentwurf bereits im 

Wirtschaftsausschuss beraten. Hier sind aus unserer Sicht keine wesentlichen neuen 

Erkenntnisse hinzugekommen.
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Kurz eingehen möchte ich allerdings auf den aktuellen kritischen Prüfbericht des 

Obersten Rechnungshofs vom 12. November hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit der BLM. Zu den Empfehlungen des Obersten Rechnungshofs hat die BLM 

am 15. November umfassend Stellung genommen, und die von ihr dargelegten Sach-

verhalte und Argumente gilt es jetzt entsprechend abzuwägen. Der Prüfungszeitraum 

war von 2015 bis 2020. Empfohlen wird, das bestehende Finanzierungssystem zu 

überdenken. Wichtig ist aber auch, dass die BLM weiterhin die ihr übertragenen Auf-

gaben bestmöglich wahrnehmen und erfüllen kann.

Auf einige wichtige Punkte im Mediengesetz möchte ich nochmals kurz eingehen.

Die Regionalfensterverpflichtung wird im Bayerischen Mediengesetz jetzt landesrecht-

lich konkretisiert und festgeschrieben. Das ist gut; denn damit wird sichergestellt, dass 

die beiden stärksten Medienkonzerne, ProSiebenSat.1 und RTL, verpflichtend in ihren 

Regionalfenstern aktuelle politische, wirtschaftliche und kulturelle Themen senden. 

Das ist ein wichtiger Baustein für die Medienvielfalt im Freistaat. Das begrüßen wir 

auch ausdrücklich. Lokaljournalismus ist nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen, 

und das direkt vor Ort. Das stärkt unsere Demokratie.

(Beifall bei der SPD)

Der zweite wesentliche Punkt im Gesetzentwurf ist die Förderung der regionalen und 

lokalen Fernsehangebote nach Artikel 23. Kritisiert hatten wir bereits in der Ersten Le-

sung, dass der festgelegte Förderzeitraum von 18 Monaten viel zu kurz ist. Das hätte 

für die Anbieter bedeutet, keine Planungs- und Innovationssicherheit zu haben, wo-

durch ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit gefährdet gewesen wäre. Gut und richtig ist es 

daher, dass das Enddatum auf 31. Dezember 2028 geändert wurde.

Die Audiostrategie 2025 für den privaten Hörfunk hat der Medienrat der BLM im ver-

gangenen Jahr nach intensiven und teilweise sehr kontroversen Beratungen mit der 

gebotenen Staatsferne und einem tragfähigen Kompromiss gemeinsam mit den An-

bietern mit breiter Mehrheit beschlossen.
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Wir wissen, das Nutzerverhalten hat sich in den letzten Jahren rasant verändert, 

immer stärker hin zu digitalen Angeboten. Wünschenswert wäre aus unserer Sicht 

daher eine wichtige Ergänzung; und zwar die Förderung von Online-Videos, explizit 

produziert für soziale Medien wie TikTok.

Mit dem Audiokonzept zeigt die Bayerische Landeszentrale sehr gut den gangbaren 

Weg für die weitere UKW-Verbreitung bis 2035 auf. Daher sehen wir es auch nicht als 

notwendig an, dass es hier einer staatlichen Regelung bedarf; zumal die Gesetzesän-

derung nicht den Bayerischen Rundfunk betrifft und damit einseitig der private Rund-

funk in öffentlicher Trägerschaft durch die Landeszentrale beschränkt wird.

Deshalb werden wir uns bei dem vorliegenden Gesetzentwurf enthalten. – Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Für die Staatsregierung erteile ich 

Herrn Staatsminister Dr. Herrmann das Wort.

Staatsminister Dr. Florian Herrmann (Staatskanzlei, Bundesangelegenheiten und 

Medien): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie wir in der guten, aus-

führlichen Debatte soeben gehört haben, werden heute hier im Hohen Haus die Ände-

rungen des Bayerischen Mediengesetzes und des Ausführungsgesetzes Medien-

staatsverträge verabschiedet. Vorausgegangen waren gute Ausschussberatungen, 

aber auch Beratungen der Medienrätinnen und Medienräte im Rahmen des Medienra-

tes der BLM.

Der Inhalt ist bekannt und wurde gerade auch schon vorgetragen. Wir setzen im Lan-

desrecht den Digital Services Act und das Digitale-Dienste-Gesetz um. Das hat übri-

gens, um das einmal ganz klarzumachen, nichts mit Zensur, sondern mit der Verant-

wortung unserer Zeit für die modernen Medien und die Regulierung, die in diesem 

Zusammenhang notwendig ist, zu tun. Wenn man das Ziel verfolgt, den Diskurs der 
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Freien und Gleichen in der liberalen Gesellschaft zu befördern, ist das natürlich wich-

tig. Insofern sind diese Anpassungen auch richtig und notwendig.

Im Übrigen passen wir die Regionalfensterverpflichtung im Bayerischen Mediengesetz 

an, wodurch wir die Änderungen im Fünften Medienänderungsstaatsvertrag umsetzen. 

Wir legen durch einen Gesetzesvorbehalt fest, dass das Ende der Verbreitung von 

Hörfunk über einen bislang genutzten technischen Verbreitungsweg – vor allem natür-

lich: UKW – künftig durch Gesetz bestimmt wird. Wir regeln außerdem, dass die Lokal-

TV-Förderung befristet verlängert wird.

Das hört sich, wie in der Medienpolitik immer, alles äußerst technisch an. Es ist eine 

komplizierte Regelungsmaterie. Immer, wenn es mit Medienstaatsverträgen zu tun hat, 

sind gleich viele abgeschreckt. Trotzdem schließt dieser Tagesordnungspunkt an den 

ersten heutigen Tagesordnungspunkt – die Aktuelle Stunde zu "Fakten statt Fake: Wie 

Lügen das Vertrauen der Menschen in Bayern in die Politik zerstören" – an.

Ich will jetzt nicht auf die teilweise selbstgerechten Äußerungen der Kollegin Schulze 

eingehen. Ich mache das extra nicht, weil es mir um die Verbindung zwischen dem 

ersten Tagesordnungspunkt und diesem Tagesordnungspunkt geht.

Damit der kritische Umgang mit Wahrheit und Lüge möglich ist, brauchen wir Medien, 

die uns die Vielfalt und unendliche Fülle von Informationen kuratieren und uns im In-

formationszeitalter den Weg durch das Dickicht von Informationen bahnen. Das sind 

natürlich nicht nur die ganz großen, die landes- und bundesweiten Medien. Das ist 

nicht nur das, was über das Internet verbreitet wird, sondern das sind natürlich auch 

die lokalen und regionalen Angebote bei uns in Bayern. Diese sind zentral wichtig.

Deshalb setzen wir heute mit diesem Gesetz, auch wenn es technisch klingt, drei ganz 

wichtige politische Botschaften.

Erstens. Wir geben ein klares Bekenntnis zu regionalen Inhalten in den Medien ab. 

Dazu brauchen wir Investitionssicherheit für die Unternehmen, deren Geschäft regio-
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nale Inhalte sind. Am Ende des Tages müssen auch Medienunternehmer von dem 

leben, was sie erarbeiten, und das funktioniert nur, wenn das Geschäft auskömmlich 

ist. Deshalb müssen die gesetzlichen und die faktischen Rahmenbedingungen so 

sein, dass es sich auch in Zukunft noch lohnt, regionale Angebote in TV und Hörfunk 

zu ermöglichen. Das ist also eine ganz zentrale, wichtige Funktion, weil wir gerade in 

Bayern eine sehr, sehr vielfältige regionale Medienlandschaft haben.

Jeder möge sich einfach einmal die Sender, die wir haben, wegdenken und sich über-

legen, wir hätten nur noch Verbreitungswege über das Internet. Dann kann man sich 

die Frage stellen, ob man dann noch die regionalen Informationen bekommt: den Be-

richt aus der Stadtratssitzung, von lokalen Ereignissen, die Hinweise auf lokale Aktivi-

täten, auf lokale Kulturereignisse, auf lokale politische Geschehnisse. – Die Antwort ist 

natürlich Nein, weil sich die Großen diese Mühe logischerweise nicht machen. Des-

halb geben wir ein ganz zentrales Bekenntnis zu regionalen Inhalten ab.

Zweitens. Wir bekennen uns damit zur Vielfalt der bayerischen Medienlandschaft ins-

gesamt. Wir als Staatsregierung wollen sie schützen und stärken, wo immer es geht.

Drittens. Wir stärken damit natürlich die Demokratie; denn die Medien sind die vierte 

Säule der Demokratie. Die Kontroll- und Informationsfunktion ist für einen funktionie-

renden demokratischen Rechtsstaat von größter Bedeutung und muss von uns ge-

schützt werden. Dazu gehört eben nicht nur das hehre Ziel, sondern auch jeder kleine 

Schritt davor, um es zu erreichen. Dazu gehören natürlich auch die technischen Ver-

breitungswege, weil der beste Inhalt nichts nützt, wenn er nicht zur Hörerin und zum 

Hörer oder zur Fernsehzuschauerin und zum Fernsehzuschauer kommt.

Wir halten es deshalb auch für richtig, die Grundsatzentscheidung darüber, ob ein be-

stimmter Verbreitungsweg – UKW – beendet wird oder nicht, in die Hand des Parla-

ments zu legen. Ich halte das für ganz zentral wichtig. Das ist auch keine Einschrän-

kung der Rechte anderer Gremien, die in dem Kontext auch ihre Berechtigung haben, 

sondern das bedeutet nach der Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsge-
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richts nur, dass in einem demokratischen Rechtsstaat wesentliche Entscheidungen 

durch das Parlament zu treffen sind. Das ermöglichen wir und erhalten dadurch insge-

samt die Vielfalt. Wir weiten die Diskursräume aus und machen sie nicht enger.

Das Grundproblem unserer Zeit, was den Diskurs in der liberalen und offenen Gesell-

schaft betrifft, ist: Der Staat ist im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen der Staat 

das Problem und die Bedrohung von bürgerlichen Freiheiten war, in denen der Staat 

zensiert hat und Ähnliches,

(Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Hört, hört!)

heute nicht mehr das Problem, jedenfalls nicht mehr in unserer Gesellschaft und in un-

serer Verfassung. Das Problem ist, dass die Diskursräume von links und rechts ver-

engt werden.

Wir haben das in den Ausführungen zu dem Medienbild, das die Vertreter der AfD 

haben, gerade gehört. Das ist ein völlig anderes Medienbild als unseres.

Man muss aber immer auch dazu sagen: Diese Einschränkung der Diskursräume gibt 

es natürlich auch von der linken Seite des Spektrums, wo im Grunde Denkverbote 

postuliert werden; wo Cancel-Culture betrieben wird; wo man sagt, bestimmte Dinge 

darf man nicht denken und nicht formulieren. – Ich halte das für grundfalsch, weil das 

die Diskursräume in unserer Gesellschaft extrem verengt, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Man muss vielleicht auch noch einen Satz zur Debatte über den ersten Tagesord-

nungspunkt, die Aktuelle Stunde, nachholen: Es ist ein Irrglaube, der leider auf der lin-

ken Seite des Spektrums verbreitet ist, dass Demokratie Wahrheit herstellen könne. – 

Demokratie kann nur Mehrheiten, keine Wahrheiten herstellen. Wahrheiten sind philo-

sophische Fragen. Natürlich gibt es ein paar Punkte – gerade bei naturwissenschaft-

lich beweisbaren Dingen –, wo man zwischen falsch und richtig unterscheiden kann. 

Aber gerade im politischen Diskurs gibt es oft nicht Wahrheiten an sich, sondern es 
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gibt einen Kompromiss oder einen Vergleich oder am Ende eine politische Entschei-

dung durch Mehrheiten.

(Johannes Becher (GRÜNE): Aber Unwahrheiten gibt es schon auch!)

Nur müssen diese Mehrheiten in der politischen Diskussion durch Menschen – nicht 

nur Abgeordnete, sondern auch durch die Bevölkerung insgesamt – auf der Basis 

eines informierten Diskurses zwischen Freien und Gleichen hergestellt werden. Da 

kommt die Medienfreiheit zum Zuge. Diese muss – natürlich im Rahmen dessen, was 

verfassungsrechtlich möglich ist – möglichst breit sein; radikale Dinge nicht, aber an-

sonsten die Diskursräume so weit wie möglich offen halten. Genau um diese Dinge 

geht es.

Ich bin mir sicher, dass all die Debatten, die in der letzten Zeit in dieser Sache geführt 

wurden, von gutem Willen getragen wurden; vom guten Willen der Medienrätinnen 

und Medienräte, der Vertreter der BLM, der Staatskanzlei, der Staatsregierung und 

aller hier im Hohen Haus, die sich an dieser Debatte beteiligt haben.

Das war eine harte und heiße Diskussion zwischen den Lokalrundfunkbetreibern, den 

Verbänden, der BLM und dem Medienrat. Teilweise wurden die ganz großen Keulen 

herausgeholt: Die Staatsferne würde auf einmal verschwinden und Ähnliches. – Ich 

glaube, da ist das eine oder andere übertrieben worden. Im Kern ging es den meisten 

aber schon immer um die Sache, nämlich: die Vielfalt der Medien in Bayern so groß 

wie möglich zu halten.

Ich bin deshalb froh, dass wir am Ende – ich bedauere, dass Sie sich nur enthalten, 

weil ich finde, dass man dem Ganzen auch zustimmen könnte – das Ergebnis erzielt 

haben, dass die Regionalfenster gesichert sind. Sat.1 Bayern spielt eine ganz wichtige 

Rolle für die regionale Berichterstattung in Bayern. Ohne Sat.1 Bayern gäbe es diese 

nicht. Also muss die Regionalberichterstattung gewährleistet werden.
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Wir haben bei der UKW diesen Gesetzesvorbehalt, den ich richtig finde, weil die Ver-

breitungswege ein ganz wichtiger Punkt sind. Die Verlängerung der Lokal-TV-Förde-

rung ist zunächst einmal natürlich befristet; sie ist ganz wichtig, damit es weitergeht. 

Dadurch können aber innerhalb der BLM gleichzeitig die Überlegungen, die der ORH 

in dem Kontext angestellt hat, berücksichtigt werden. Es ist natürlich schon wichtig, 

dass die Dinge ordentlich und transparent ablaufen.

Ich sage bei dem Ganzen mit Blick auf den Obersten Rechnungshof immer auch: Die 

Debatte muss immer davon geleitet werden, dass wir die Vielfalt der Medienlandschaft 

erhalten. Es hilft nichts, wenn irgendwelche Förderrichtlinien bis zum Exzess ange-

wendet werden und am Ende keine Hörfunk- oder Fernsehanbieter mehr da 

sind.Stattdessen muss es immer das Ziel sein, diese Anbieter zu unterstützen. Dieser 

Geist sollte die Leitschnur für die künftigen Förderrichtlinien und das Inhaltliche sein.

In diesem Sinne danke ich noch einmal allen, die sich an dieser harten Debatte betei-

ligt haben. Wir sind heute zu einem sehr, sehr guten Ergebnis gelangt. Ich freue mich 

sehr, wenn diese Gesetze jetzt vom Hohen Haus verabschiedet werden.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank, Herr Staatsminister. – Weitere Wort-

meldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der 

Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksache 19/2590 und die Beschlussemp-

fehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwick-

lung, Energie, Medien und Digitalisierung auf Drucksache 19/4067 zugrunde. Der fe-

derführende Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 

Digitalisierung empfiehlt Zustimmung zum Gesetzentwurf mit der Maßgabe, dass eine 

Änderung durchgeführt wird. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, 

Parlamentsfragen und Integration hat Zustimmung zur Beschlussempfehlung des fe-

derführenden Ausschusses empfohlen mit der Maßgabe, dass als Datum des Inkraft-

Protokollauszug
35. Plenum, 03.12.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 19

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081


tretens in § 4 Satz 1 der "30. Dezember 2024" und in § 4 Satz 2 der "17. Dezember 

2024" eingesetzt werden. Im Einzelnen verweise ich hierzu auf Drucksache 19/4067.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Änderungen zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen CSU und FREIE WÄHLER. Ge-

genstimmen bitte ich anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen! – Bei Stimmenthaltung 

der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD. Dann ist das so beschlos-

sen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 unserer 

Geschäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-

cher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind wiederum die Fraktio-

nen CSU und FREIE WÄHLER. Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche Weise anzu-

zeigen. – Keine. Stimmenthaltungen! – Bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD. Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den 

Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen Mediengesetzes und des Ausführungs-

gesetzes Medienstaatsverträge".

Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, gebe ich das Ergebnis der vor-

her durchgeführten Wahl eines Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, Tagesord-

nungspunkt 5, bekannt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen 

nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 164 Abgeordnete teilgenommen. Ungültig war 

eine Stimme. Auf Herrn Abgeordneten Daniel Halemba entfielen 22 Ja-Stimmen und 

139 Nein-Stimmen. Der Stimme enthalten haben sich zwei Abgeordnete. Damit hat 

Herr Abgeordneter Daniel Halemba nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen er-

reicht. Tagesordnungspunkt 5 ist damit erledigt.
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Ich gebe nun das Ergebnis der vorher durchgeführten Wahl eines Schriftführers des 

Bayerischen Landtags, Tagesordnungspunkt 6, bekannt. Auch hier ist gewählt, wer 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der 

erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 

164 Abgeordnete teilgenommen. Ungültig war keine Stimme. Auf Herrn Abgeordneten 

Jörg Baumann entfielen 26 Ja-Stimmen und 137 Nein-Stimmen. Der Stimme enthalten 

hat sich eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter. Damit hat Herr Abgeordneter Jörg 

Baumann nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erreicht. Tagesordnungs-

punkt 6 ist damit erledigt.
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